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Amt 30 / Abt. 323 Az. A 140-45.00                Lindau (B), .15.04.2014 
Drucksachen-Nr. 1-033/2014 
 
 
 
Dem Stadtrat  
am 29. April 2014  in öffentlicher Sitzung 
vorgelegt 
 
 
Parkgebühren Strandbad Eichwald - Änderung der Park gebührenordnung 
 
Anlagen: Zweite Änderungsverordnung der Parkgebührenordnung (Entwurf) 
    
 
 

S a c h v e r h a l t : 
 
Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 20. März 2014 die Einführung der nachstehenden 
Parkgebührenpflicht beim Strandbad Eichwald für die Bereiche 
- Eichenhain, 
- angepachteter Strandbadparkplatz auf Bahngrund und 
- Eichwaldstraße von der Eisbahn bis Villa Leuchtenberg  
beschlossen. 
 

Gebührenhöhe / gebührenpflichtige Zeit: 
 
Gebührenpflicht ganzjährig von täglich 08:00 bis 20:00 Uhr: 
Stundensatz             0,80 € 
Halbtageskarte  3,00 € 
Tageskarte   6,00 € 
Monatskarte   9,00 € 
 
Die Erlöse dienen z.T. der Defizitreduzierung der Bäderbetriebe.  
 
Die beschlossenen Parkgebühren bedürfen der Änderung der städtischen Parkgebührenordnung. 
 
Bei dieser Gelegenheit ist in der Parkgebührenordnung ein redaktioneller Fehler zu bereinigen, 
der sich beim Parkplatz Lindenhofbad auf Grund einer früheren Verordnungsversion 
versehentlich eingeschlichen hat. Dort gilt die Parkgebührenpflicht bereits seit 2004 offiziell vom 
01. Mai bis zum 31. Oktober (und nicht nur bis zum 15. September). 
 
 

Beschlussvorschlag: 

 

Der Stadtrat beschließt die „Zweite Verordnung zur Änderung der ... (Parkgebührenordnung)“ 
entsprechend der Anlage (Entwurf) zum 17. Mai 2014. 
 
 
- gez. - 
Stiefenhofer        
Regiebetrieb Parkraumbewirtschaftung    
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           -Entwurf-     Anlage 
 
 

Zweite Verordnung zur Änderung der  
Rechtsverordnung der Stadt Lindau (Bodensee) 

über die Festsetzung der Parkgebühren (Parkgebühren ordnung) 
vom (Ausfertigungsdatum einfügen) 

 
 
Der Stadtrat hat mit Beschluss vom (Beschlussdatum einfügen) folgende Änderung der 
Rechtsverordnung der Stadt Lindau (Bodensee) über die Festsetzung der Parkgebühren 
(Parkgebührenordnung) vom 26. Oktober 2012 beschlossen: 
 
 

§ 1 
 
Bei § 1 Nr. 5 (Parkzone V) wird nach dem Spiegelstrich „- Parkplatz Eichwaldstraße (Wäsen)“ 
folgender zusätzlicher Spiegelstrich eingefügt: 
 

„- Parkplatz Eichwaldstraße (Strandbad)“  
 

§ 2 
 
Bei § 1 Nr. 5 (Parkzone V) werden im Klammerzusatz beim Spiegelstrich „- Parkplatz am 
Lindenhofweg die Worte „15. September“ durch die Worte „31. Oktober“ ersetzt. 
 

§ 3 
 
Die Änderung tritt mit Wirkung vom 17. Mai 2014 in Kraft. 
 
 
Lindau (B), den  (Ausfertigungsdatum einfügen) 
STADT LINDAU (BODENSEE) 
 
Dr. Gerhard Ecker 
Oberbürgermeister 


